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Beschlussempfehlung 
 
 
Der Landtag möge beschließen,  
 
den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion, der Fraktion BÜNDNISGRÜNE und der SPD-

Fraktion "Sächsisches Gesetz zur Corona-Sonderzahlung", Drs 7/8828, in der vom 

Haushalts- und Finanzausschuss beschlossenen Fassung anzunehmen. 

 
 
 
 
 
Dresden, 2. Februar 2022 
 
 
 
 
gez. Holger Hentschel gez. Norbert Otto Mayer 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
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Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses  
 
 
I. Beratungsverfahren 
 
Der Präsident des Sächsischen Landtags hat den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion, 
der Fraktion BÜNDNISGRÜNE und der SPD-Fraktion "Sächsisches Gesetz zur 
Corona-Sonderzahlung", Drucksache 7/8828, am 19. Januar 2022 gemäß  
§ 43 Abs. 1 Satz 1 der Geschäftsordnung zur weiteren Behandlung an den Haus-
halts- und Finanzausschuss überwiesen.  
 
Der Staatsminister der Finanzen übermittelte am 24. Januar 2022 dem Sächsischen 
Landtag die im Rahmen der Anhörungsfrist eingegangenen schriftlichen Stellung-
nahmen der beteiligten kommunalen Spitzenverbände, Gewerkschaften und 
Verbände sowie des Vereins sächsischer Bürgermeister e.V. 
 
Von Seiten der CDU-Fraktion, der Fraktion BÜNDNISGRÜNE und der SPD-Fraktion 
lag zur Sitzung ein Änderungsantrag vor.  
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss beriet über den Gesetzentwurf abschließend 
in seiner 41. Sitzung am 26. Januar 2022. 
 
Als Berichterstatter wurde Norbert Otto Mayer, AfD, benannt. 
 
 
II. Beratungsverlauf und -ergebnisse 
 
Der Sprecher der CDU-Fraktion brachte den Gesetzentwurf ein und wies dabei darauf 
hin, dass das Ziel des Gesetzentwurfs die Eins-zu-eins-Übertragung des Tarifvertra-
ges über eine einmalige Corona-Sonderzahlung auf Beamtinnen und Beamte sowie 
Richterinnen und Richter des Freistaates Sachsen sei. Die einmalige Sonderzahlung 
diene der Abmilderung der zusätzlichen Belastungen aufgrund der Corona-Krise.  
 
Die Höhe der Sonderzahlung betrage bei Vollbeschäftigung bei Beamten und Richtern 
1 300 EUR und bei Beamten auf Widerruf 650 EUR. Mit der zugleich vorgesehenen 
Ergänzung des Sächsischen Beamtenversorgungsgesetzes werde gewährleistet, 
dass die steuerfreien Leistungen nach § 3 Nr. 11a EStG nicht auf die Versorgungsbe-
züge angerechnet werden, um das Ziel der Abmilderung der zusätzlichen Belastungen 
durch die Corona-Pandemie nicht zu gefährden.  
 
Mit dem Änderungsantrag werde auf Anregung des Städte- und Gemeindetages den 
Kommunen die Möglichkeit eröffnet, den ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern durch Beschluss des Hauptorgans in Anerkennung ihrer Leistungen im 
Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie eine Sonderzahlung zu gewähren.  
 
Der Präsident des Sächsischen Rechnungshofs wies auf mögliche besoldungsrechtli-
che Risiken durch die einheitliche Höhe der Sonderzahlung hin. Das Bundesverfas-
sungsgericht habe sich 2015 und 2017 in mehreren Entscheidungen zur Frage einer 
amtsangemessenen Alimentation und der Einhaltung des Abstandsgebotes zwischen 
den Besoldungsgruppen geäußert. Insofern wolle er hier auf mögliche Prozessrisiken 
und der Gefahr von Folgezahlungen aufmerksam machen.  
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Nachdem es keinen weiteren Aussprachebedarf gab, stimmten die Mitglieder des Aus-
schuss mit 18 : 0 : 0 Stimmen für den Änderungsantrag und anschließend mit  
18 : 0 : 0 Stimmen für den geänderten Gesetzentwurf.  
 
 
Damit empfiehlt der Haushalts- und Finanzausschuss dem Sächsischen Landtag, den 
Gesetzentwurf der CDU-Fraktion, der Fraktion BÜNDNISGRÜNE und der SPD-Frak-
tion  "Sächsisches Gesetz zur Corona-Sonderzahlung", Drs 7/8828, in der vom Haus-
halts- und Finanzausschuss beschlossenen Fassung anzunehmen. 
 
 
 
 
gez. Holger Hentschel gez. Norbert Otto Mayer 
Ausschussvorsitzender Berichterstatter 
 
Anlage 
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